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Keine ungleichen Priamien fiir Mann end Frau in der

Krankenversicherung!

" Der Schweizerische Verband fiir Frauenstimmrecht hat dem Stidnde-
rat in einer Eingabe zur Teilrevision des KUVG seine Wiinsche bekannt-
gegeben. Es betrifft dies vor allem die Bestimmung, wonach die Kran-
kenkassen von Gesetzes wegen ermichtigt wiirden, die Mitgliederbei-
trdge fiir Frauen bis zu 25 0o hoher anxuselzen als diejenigen der Man-
ner. Dadurch wiirde eine besonders stossende Ungleichheit der Birger
vor dem Gesetz festgelegt. Diese ungleiche Behandlung der Kassenmit-
glieder widerspricht auch dem Grundsatz der Solidaritit im Versiche-
rungswesen, wo das Risiko des einen durch die Gesamtheit der Versi-
cherten zu decken ist. Bei einer Sozialversicherung, die teilweise mut
staatlichen Mitteln finanziert wird, wirkt diese Ungleichheit umso be-
fremdender.

Was die Taggeldversicherung anbetrifft, so hingt die Hohe der
Mitgliederbeitrige in erster Linie von der durchschnittlichen Zahl der
Krankentage ab. Der Bundesrat stellt in seiner Botschaft zu dieser Vor-
lage selber fest, dass diese Durchschnittszahl seit Jahren im Landes-
mittel praktisch unverindert geblieben und fiir Madnner und Frauen
gleich hoch ist, wenn man von den Wochenbettfillen absieht. Die durch
die Leistungen fiir Mutterschaft entstehende Differenz kénne aber ohne
weiteres im Rahmen der vorgesehenen Differenzierung der Mitglieder-
beitrige nach dem Geschlecht ausgeglichen werden. Der Gesetzesent-
wurf tiberbindet demnach in der Taggeldversicherung die Kosten der
Mutterschaft a@llein den Frawen, eine schwerwiegende Ungerechtigkeit,
insbesondere auch den alleinstehenden kinderlosen Frauen gegeniiber.

Bei anderen Versicherungsarten, wie der Motorfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung, der Unfallversicherung und der Lebensversicherung wer-
deen fiir Ménner und Frauen gleiche Primien erhoben, obwohl dort in
vielen Fillen die Minner das gréssere Risiko bedeuten. Nachdem die
Schweiz den Grundsatz gleicher Entlohnung fiir Mann und Frau bei
gleicher oder gleichwertiger Arbeit noch nicht anerkannt hat, wirkt die.
grossere Belastung der Frauen in der Krankenversicherung umso
schwerer.

Der Schweizerische Verband fiir Frauenstimmrecht stellt die nach-
driickliche Forderung, dass durch die Vorschrift gleicher Mitglieder-
beitrage fiir Méanner und Frauen der Grundsatz der Solidaritit unter
den Geschlechtern im Sektor der Krankenversicherung respekticrt
werde. ‘ St B S



	Keine ungleichen Prämien für Mann und Frau in der Krankenversicherung!

